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einstweiliger Rechtsschutz vor den Verwaltungsgerichten nach § 123 VwGO erlangt werden,
der ebenso effektiv wäre.

Maßstab des
Willkürverbots für die

Ungleichbehandlung
verschiedener

Auftragsvolumina

Dennoch ist der allgemeine Gleichheitssatz durch die Norm nicht verletzt. Sie unterscheidet
nach dem Auftragsvolumen, also einem ausschließlich sachbezogenen Kriterium. Eine rein sach-
bezogene Ungleichbehandlung wird nur auf willkürliche Ungleichbehandlung geprüft (kritisch
hierzu Englisch a.a.O. S. 428 f.), m.a.W. also auf das Fehlen sachlicher Gründe unter Berücksich-
tigung eines Einschätzungs- und Wertungsspielraums des Gesetzgebers. Irrelevant ist, ob das
Gesetz zur Verfolgung der Ziele verhältnismäßig ist. Daraus ergibt sich nach dem oben unter
I.5.b) Gesagten für den vorliegenden Fall: Die Ungleichbehandlung ist zwar unverhältnismäßig.
Sie beruht aber auf sachlichen Gründen und verstößt mithin nicht gegen Art. 3 I GG.

C. GESAMTERGEBNIS
§ 3 I RPVgG ist mit den Grundrechten der Kabel-KG aus Art. 9 III und 12 I GG vereinbar,
während § 13 II RPVgG die Rechtsschutzgarantie, zumindest aber den Anspruch auf Justizge-
währleistung aus Art. 2 I GG i.V.m. dem Rechtsstaatsprinzip verletzt. Von diesen Ergebnissen
abweichende Auffassungen sind durchweg gut vertretbar. Folgt man der hier vertretenen Ansicht,
so ist die Verfassungsbeschwerde teilweise begründet. Für eine verfassungswidrige Anwendung
der Rechtsgrundlagen ist im Sachverhalt kein Anhaltspunkt ersichtlich.
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»Tritt der November hart herein, muss nicht viel dahinter sein.«

THEMATIK Verwaltungsrecht AT und BT sowie Verwaltungsprozessrecht
SCHWIERIGKEITSGRAD Mittelschweres Examensniveau

BEARBEITUNGSZEIT 5 Stunden
HILFSMITTEL Sartorius Band I oder Nomos Gesetze Öffentliches Recht

� SACHVERHALT
Landwirt L ist Eigentümer größerer, im Randbereich einer hessischen Gemeinde gelegener
landwirtschaftlicher Flächen, die er für seinen Betrieb zum Anbau von Getreide nutzt. Über
Teile dieser Flächen soll zukünftig die Trasse einer neuen Bundesstraße (§ 1 II Nr. 2 FStrG)
verlaufen. Zur Vorbereitung der Planunterlagen für den Antrag auf Planfeststellung des Vorha-
bens (§ 73 VwVfG, §§ 17, 17a FStrG) ist eine Bodenuntersuchung erforderlich, um die Eignung
des Untergrundes für die Aufnahme der Trasse zu erkunden. Nach vorheriger ordnungsgemäßer
Anhörung erreicht L am 27.10.2007 – ebenso wie weitere betroffene Grundeigentümer entlang
der vorgesehenen Trasse – ein Schreiben der zuständigen Landesstraßenbaubehörde vom
26.10.2007, in dem »Baugrunduntersuchungen« auf bestimmten, grundbuchmäßig bezeichneten
Grundstücken des L »im November 2007« angekündigt werden und dargelegt wird, dass L
»gemäß § 16a FStrG verpflichtet ist, diese Maßnahmen zu dulden.« Das Schreiben enthält keine
Rechtsbehelfsbelehrung. L erhebt unter Hinweis auf die zu erwartenden Schäden für seine
Wintersaat umgehend Widerspruch, den die zuständige Widerspruchsbehörde mit Widerspruchs-
bescheid vom 19.11.2007 unter ordnungsgemäßer Anordnung der sofortigen Vollziehung zu-
rückweist. Darin wird ausgeführt, dass es sich bei den geplanten Maßnahmen zum einen um
Vermessungsarbeiten handelt, bei denen der vorgesehene Trassenverlauf durch Pfähle abgesteckt
und vermessen werde. Dazu würden die Flächen nur fußläufig betreten. Zum anderen seien
zwei Probebohrungen erforderlich, bei denen von einem dazu ausgestatteten Fahrzeug Sondie-
rungsstäbe ca. drei Meter in den Boden eingebracht würden. Die genauen Bohrstellen könnten
nicht vorab, sondern erst vor Ort festgelegt werden. Dabei werde auf möglichste Nähe zu
befahrbaren Feldwegen geachtet. Man habe die Arbeiten bewusst in die Zeit der winterlichen
Vegetationsruhe gelegt, um etwaige Schäden gering zu halten. Ein besonderes Interesse des L,
das den Maßnahmen entgegenstehen könnte, sei nicht erkennbar. Der zu erwartende Schaden
betrage – was zutrifft – maximal 2.000 A und werde ohnehin ersetzt.

Der Widerspruchsbescheid wird L am nächsten Tag zugestellt, die angekündigten Maßnah-
men werden an den drei folgenden Tagen vollständig durchgeführt. L, der von der Durchfüh-
rung der Vorarbeiten erst nachträglich erfährt, ist über die Vorgehensweise der Behörde empört
und erhebt am 03.12.2007 Klage vor dem zuständigen Verwaltungsgerichtshof. Er rügt die nicht
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fristgerechte Ankündigung der Vorarbeiten, die mangelnde zeitliche, räumliche und inhaltliche
Bestimmtheit zumindest des Erstbescheides sowie die Unverhältnismäßigkeit der angeordneten
Maßnahmen. Das beklagte Land hält eine Anfechtungsklage für unzulässig, weil die Ankündi-
gung der Vorarbeiten aufgrund der bereits durch das Gesetz angeordneten Duldungspflicht kein
Verwaltungsakt sei, sondern ein Realakt. Für eine nachträgliche Feststellung der Rechtswidrigkeit
fehle das Feststellungsinteresse. L entgegnet, es sei nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses
für das Vorhaben zweifellos mit weiteren Arbeiten auf seinem Grundstück zu rechnen, so
dass Wiederholungsgefahr bestehe. Ferner gehe es um schwerwiegende Grundrechtsverletzungen.
Schließlich beabsichtige er, nach Abschluss des Verwaltungsprozesses Amtshaftungsansprüche
gegen das Land geltend zu machen.

Begutachten Sie die Erfolgsaussichten der erhobenen Klage. Gehen Sie davon aus, dass eine
erstinstanzliche Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts nach § 50 I Nr. 6 VwGO nicht
gegeben ist.

Die Klausur wurde im Rahmen des Examensklausurenkurses an der Justus-Liebig-Universität
Gießen gestellt. Die Prüfungsleistung besteht vor allem darin, sich nicht von der ungewohnten
Einkleidung und den wenig bekannten Vorschriften des FStrG abschrecken zulassen, sondern
die durchaus gängigen Problempunkte zu erkennen und abzuarbeiten.

� LÖSUNG

A. ZULÄSSIGKEIT DER KLAGE
Die Klage des L ist zulässig, wenn die prozessualen Sachentscheidungsvoraussetzungen vorliegen.

I. Eröffnung des Verwaltungsrechtsweges

Drei-Schritte-Prüfung:
aufdrängende

Sonderzuweisung,
Generalklausel,

abdrängende
Sonderzuweiung

Mangels aufdrängender Sonderzuweisung bemisst sich die Eröffnung des Verwaltungsrechts-
weges nach der Generalklausel aus § 40 I 1 VwGO. In Streit stehen Vorschriften des FStrG.
Diese berechtigen und verpflichten einseitig Hoheitsträger (vgl. zu den Abgrenzungslehren
Detterbeck Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2009, Rn. 1323 f., 27 f.). Hierdurch ist
die Streitigkeit öffentlich-rechtlicher Natur. Die Parteien sind keine unmittelbar am Verfas-
sungsleben Beteiligte und streiten nicht um spezifisches Verfassungsrecht. Wegen Fehlens
dieser doppelten Verfassungsunmittelbarkeit ist der Charakter der öffentlich-rechtlichen
Streitigkeit nicht-verfassungsrechtlicher Art. L begehrt die Feststellung der Rechtswidrigkeit
des Behördenhandelns und keine Entschädigung i.S.d. §§ 19, 19a FStrG, sodass keine
abdrängende Sonderzuweisung vorliegt. Folglich ist der Verwaltungsrechtsweg nach § 40 I
1 VwGO eröffnet.

II. Zuständiges Gericht
Eine erstinstanzliche Zuständigkeit des BVerwG nach § 50 I Nr. 6 VwGO besteht nicht (vgl.
Bearbeitervermerk). Deswegen ist für die vorliegende Streitigkeit über ein Planfeststellungsverfah-
ren für den Bau einer Bundesfernstraße gemäß §§ 48 I Nr. 8, 52 VwGO, § 184 VwGO i.V.m.
§ 1 I 1 HessAGVwGO der Hessische VGH zuständig.

III. Statthafte Klageart
Fraglich ist, welche Klageart statthaft ist. Die Statthaftigkeit der Klage bemisst sich nach der
Form des Verwaltungshandelns und im Übrigen nach dem Klagebegehren, §§ 88, 86 VwGO.
L wendet sich gegen das Schreiben vom 26.10.2009 und den dazu ergangenen Widerspruchsbe-
scheid.

1. Anfechtungsklage
Die Anfechtungsklage wäre nach § 42 I Alt. 1 VwGO die statthafte Klageart, wenn die
Aufhebung eines Verwaltungsaktes i.S.d. § 79 I Nr. 1 VwGO, § 35 VwVfG begehrt wird. Aus
§ 113 I 4 VwGO folgt, dass es sich um einen noch nicht erledigten Verwaltungsakt zu handeln
hat.

a) Verwaltungsakt

Abgrenzung VA-Realakt

Fraglich ist, ob dem behördlichen Schreiben vom 26.10.2007 die nach § 35 S. 1 VwVfG
erforderliche Regelungswirkung zukommt. Das ist der Fall, wenn es darauf gerichtet ist, eine
verbindliche Rechtsfolge zu setzen (BVerwGE 77, 268 [271]). Andernfalls handelt es sich um
einen Realakt, mithin um schlicht hoheitliches Handeln. Ein solches ist dadurch gekennzeichnet,
dass es nicht auf einen rechtlichen, sondern nur auf einen tatsächlichen Erfolg gerichtet ist
(Detterbeck a.a.O. Rn. 450). Dem Schreiben würde die Anordnung einer verbindlichen Rechts-
folge fehlen, wenn sich die Regelungswirkung der Duldungsverpflichtung unmittelbar aus § 16a

4/2010282




